
201A 
(Deckblatt Vergabeunterlagen) 

        Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema  Seite 1 von 1 
          Hauptamt - Vergabestelle 

Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema 
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Teil 1 

Heftung „Angebotsaufforderung“ 
zum Verbleib beim Bieter 
 
 

Maßnahme: 
10. Sächsische Landesgartenschau 2026 in Aue-Bad Schlema 
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Leistung: Los 7a Kurpark Gehölzlieferung 
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Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen 
in folgendem Vergabeverfahren 
 

Maßnahme: 

10. Sächsische Landesgartenschau 2026 in Aue-Bad Schlema 

Kurpark 

Leistung: 

Los 7a Kurpark Gehölzlieferung 

Vergabenummer: 

B5010001/7a-24/23 

 
 

Vergabeart: 
 
 Offenes         Nicht offenes         Verhandlungsverfahren            Wettbewerblicher    
     Verfahren        Verfahren                                                                      Dialog                                                      
 
  Innovationspartnerschaft 
 

 

 Bewerber1 

 Bieter1 

 Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft1 

 Nachunternehmer1 

 anderes Unternehmen1 

Angabe des Unternehmens: 
(z.B. Firmenstempel) 

 

I. Eigenerklärung zu den Ausschlussgründen nach §§ 123, 124 GWB 

Ich erkläre/Wir erklären, dass ich/wir keine der zwingenden Ausschlussgründe nach § 
123 GWB erfüllen: 

 ja 

 nein 

 falls nein: Nachweis der Selbstreinigung nach § 125 GWB (siehe Punkte III) erforderlich 

§ 123 GWB - Zwingende Ausschlussgründe 

(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine 
Person, deren Verhalten nach Absatz 3 dem Unternehmen zuzurechnen ist, rechtskräftig 
verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach: 

1. § 129 des Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen), § 129a des 
Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs 
(Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland), 

2. § 89c des Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer 
solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis 
dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder 
verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu 
begehen, 

3. § 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche; Verschleierung unrechtmäßig erlangter 

                                            
1 zutreffendes ankreuzen 
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Vermögenswerte), 

4. § 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 
ihrem Auftrag verwaltet werden, 

5. § 264 des Strafgesetzbuchs (Subventionsbetrug), soweit sich die Straftat gegen den 
Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen 
Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, 

6. § 299 des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr), 

7. § 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern), 

8. den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und Bestechung), jeweils 
auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und internationale 
Bedienstete), 

9. Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung 
ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr) oder 

10. den §§ 232 und 233 des Strafgesetzbuchs (Menschenhandel) oder § 233a des 
Strafgesetzbuchs (Förderung des Menschenhandels). 

(2) Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne des Absatzes 1 stehen 
eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften 
anderer Staaten gleich. 

(3) Das Verhalten einer rechtskräftig verurteilten Person ist einem Unternehmen zuzurechnen, 
wenn diese Person als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat; dazu 
gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von 
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung. 

(4) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn 

1. das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Abgaben oder Beiträgen 
zur Sozialversicherung nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- 
oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder 

2. die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung einer 
Verpflichtung nach Nummer 1 nachweisen können. Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn das 
Unternehmen seinen Verpflichtungen dadurch nachgekommen ist, dass es die Zahlung 
vorgenommen oder sich zur Zahlung der Steuern, Abgaben und Beiträge zur 
Sozialversicherung einschließlich Zinsen, Säumnis- und Strafzuschlägen verpflichtet hat. 

(5) Von einem Ausschluss nach Absatz 1 kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden 
Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist. Von einem Ausschluss nach Absatz 4 Satz 1 
kann abgesehen werden, wenn dies aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses 
geboten ist oder ein Ausschluss offensichtlich unverhältnismäßig wäre. § 125 bleibt unberührt. 

II. Ich erkläre/Wir erklären, dass ich/wir keine der fakultativen Ausschlussgründe 
nach § 124 GWB erfüllen: 

 ja 

 nein 

 falls nein: Nachweis der Selbstreinigung nach § 125 GWB (siehe Punkte III) erforderlich 

§ 124 GWB - Fakultative Ausschlussgründe 

(1) Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn  

1. das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich gegen geltende 
umwelt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat, 

2. das Unternehmen zahlungsunfähig ist, über das Vermögen des Unternehmens ein 
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Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die 
Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist, sich das 
Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine Tätigkeit eingestellt hat, 

3. das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit nachweislich eine schwere 
Verfehlung begangen hat, durch die die Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird; § 
123 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden, 

4. der öffentliche Auftraggeber über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das 
Unternehmen Vereinbarungen mit anderen Unternehmen getroffen hat, die eine Verhinderung, 
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, 

5. ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des Vergabeverfahrens besteht, der die 
Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei 
der Durchführung des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte und der durch andere, 
weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam beseitigt werden kann, 

6. eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass das Unternehmen bereits in die 
Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und diese Wettbewerbsverzerrung nicht 
durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden kann, 

7. das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei der Ausführung eines früheren 
öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder fortdauernd mangelhaft erfüllt 
hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren 
Rechtsfolge geführt hat, 

8. das Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine 
schwerwiegende Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der 
Lage ist, die erforderlichen Nachweise zu übermitteln, oder 

9. das Unternehmen 

a) versucht hat, die Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger 
Weise zu beeinflussen, 

b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim 

Vergabeverfahren erlangen könnte, oder 

c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen übermittelt hat, die die 
Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich beeinflussen könnten, oder 
versucht hat, solche Informationen zu übermitteln. 

(2) § 21 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, § 98c des Aufenthaltsgesetzes, § 19 des 
Mindestlohngesetzes und § 21 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes bleiben unberührt. 

III. Ich/Wir führen folgende Nachweise der Selbstreinigung gemäß § 125 GWB an: 

Tatbestand nach GWB Nachweis der Selbstreinigung nach § 125 GWB 

(Erläuterungen ggf. auf separater Anlage) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

§ 125 GWB - Selbstreinigung 

(1) Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen, bei dem ein Ausschlussgrund nach § 
123 oder § 124 vorliegt, nicht von der Teilnahme an dem Vergabeverfahren aus, wenn das 
Unternehmen nachgewiesen hat, dass es 
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1. Für jeden durch eine Straftat oder ein Fehlverhalten verursachten Schaden einen Ausgleich 
gezahlt oder sich zur Zahlung eines Ausgleichs verpflichtet hat, 

2. die Tatsachen und Umstände, die mit der Straftat oder dem Fehlverhalten und dem dadurch 
verursachten 

Schaden in Zusammenhang stehen, durch eine aktive Zusammenarbeit mit den 
Ermittlungsbehörden und dem öffentlichen Auftraggeber umfassend geklärt hat, und 

3. konkrete technische, organisatorische und personelle Maßnahmen ergriffen hat, die 
geeignet sind, weitere 

Straftaten oder weiteres Fehlverhalten zu vermeiden. § 123 Absatz 4 Satz 2 bleibt unberührt. 

(2) Öffentliche Auftraggeber bewerten die von dem Unternehmen ergriffenen 
Selbstreinigungsmaßnahmen und berücksichtigen dabei die Schwere und die besonderen 
Umstände der Straftat oder des Fehlverhaltens. Erachten die öffentlichen Auftraggeber die 
Selbstreinigungsmaßnahmen des Unternehmens als unzureichend, so begründen sie diese 
Entscheidung gegenüber dem Unternehmen. 

 

Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, 

soweit er Leistungen betrifft, die mit der zu 
vergebenden Leistung vergleichbar sind unter 
Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten Leistungen. 

Euro  

Euro 

Euro 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir 
eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend 
testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen 
vorlegen. 

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren 
vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben. 

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei 
Referenznachweise aus den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren mit mindestens 
folgenden Angaben vorlegen: 

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; 
stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen 
Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür 
durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen  
technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) 
Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der 
Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur 
vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe 
der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des 
Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung. 

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Referenznachweise bereits mit dem 
Teilnahmeantrag vorzulegen. 

Angaben zu Arbeitskräften 

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen 
Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. 

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den 
letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal 
angeben. 
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Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die o.g. Angaben bereits mit dem Teilnahmeantrag 
vorzulegen. 

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes 

 Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen. 

 Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir 
zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen: 

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei 
der Industrie- und Handelskammer 

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation 

 Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes 
Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse 

abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet. 

 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen. 

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die 
Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt 

Ich/Wir erkläre(n), dass keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit 
als Bewerber in Frage stellt z.B. wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), wirksames vorläufiges 
Berufsverbot (§ 132a StPO), wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), rechtskräftiges 
Urteil innerhalb der letzten zwei Jahre gegen mich/uns oder Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben 
wegen 

Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung (§ 129 StGB), Geldwäsche (§ 261 StGB), 
Bestechung (§ 334 StGB), Vorteilsgewährung (§ 333 StGB), Diebstahl (§ 242 StGB), 
Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 253 StGB), Betrug (§ 263 StGB), 
Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Kreditbetrug (§ 265b StGB), Untreue (§ 266 StGB), 
Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB), 
Delikte im Zusammenhange mit Insolvenzverfahren (§ 283 ff. StGB), 
wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB), Bestechung 
im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), Brandstiftung (§ 306 StGB), Baugefährdung (§ 
319 StGB), Gewässer- und Bodenverunreinigung (§§ 324, 324a StGB), unerlaubter 
Umgang mit gefährlichen Abfällen (§ 326 StGB), 

die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen 
geahndet wurde. 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes 
gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister 
geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr 
als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden bin/sind. 

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro netto wird der Auftraggeber für den Bieter, auf 
dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem 
Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern bzw. eine 
Abfrage beim Wettbewerbsregister (Bundeskartellamt) durchführen. 

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur gesetzlichen 
Sozialversicherung 

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und  
Abgaben sowie der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur 
Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.  

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir 
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse2, eine 

                                            
2 soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist 
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Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen3
 

sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen. 

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft 

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft. 

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir 
eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich 
zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen. 

 

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den 
Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten 
angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser 
Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig 
innerhalb dieser Frist vorgelegt werden. 

 

 
 
 
 
 
 
(Ort, Datum, Unterschrift)4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
3 soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt 
4 nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 
 






































